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Allgemeines Rundschreiben Nr. 91/2021 
vom 7. April 2021 

 
 
 
 
Corona:  
Geänderte Corona-Schutzverordnung zum 7. April  
Aktuelle Übersicht Notbremse 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Folgenden informieren wir Sie gebündelt über die Aktualisierung verschiedener Corona-Rege-
lungen bzw. Informationen: 
 
 
Für A. Corona-Schutzverordnung zum 7. April 2021: 
 
Die Landesregierung hat die Corona-Schutzverordnung zum 7. April modifiziert. Sie finden die ab 
dem 7. April gültige Fassung anbei (Anlage 1). 
 
Es sind an zwei Stellen Änderungen vorgenommen worden:  
 
1. Im § 4 Abs. 4, in dem es um die Tests als Voraussetzung für die Nutzung eines Angebotes 

geht. Dessen Satz 3 wird wie folgt ergänzt: „Die Testbestätigung ist bei der Inanspruchnahme 
des Angebotes zusammen mit einem amtlichen Ausweisdokument mitzuführen und den verant-
wortlichen Personen vorzulegen.“ 

 
2. Im § 16, in dem es um die sog. „Notbremse“ geht. Dessen Abs. 1 Satz 3 Halbsatz 1 wird wie 

folgt gefasst: „Die Feststellung wird aufgehoben, wenn die 7-Tages-Inzidenz in dem betroffenen 
Kreis oder der kreisfreien Stadt nach den täglichen Veröffentlichungen des Landeszentrums 
Gesundheit an mindestens sieben (Hinweis: Bisher „drei“) Tagen hintereinander mit stabiler 
Tendenz wieder unter dem Wert von 100 liegt“.  

Damit ist die Hürde für eine Rückkehr aus der „Notbremse“ heraus erhöht worden.  
 
 
 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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B.        Übersicht über Handhabung der „Notbremse“ in den Kommunen Stand 1. April: 
 
Mit dem Rundschreiben vom 6. April 2021 hatten wir Sie über die Allgemeinverfügung  
 

„Maßnahmen in Kreisen oder kreisfreien Städten nach der Corona-Notbremse gemäß § 16 der 
Coronaschutzverordnung vom 5. März 2021 in der ab dem 29. März 2021 geltenden Fassung“  

 
vom 1. April informiert. Zwischenzeitlich liegt auch eine aktualisierte Übersicht des MAGS vor, die 
darüber informiert, wie die Kommunen verfahren, für die die Notbremse festgestellt wurde. Sie fin-
den diese Übersicht mit Stand 1. April beigefügt (Anlage 2). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Kühnel 

 

Anlagen 


